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Die Gemeindeversammlung Bettenhausen erlässt gestützt auf Art. 87 der Gemeindeverordnung 
GV vom 16. Dezember 1998 das Reglement Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften des 
Finanzvermögens. 
 
 
Zweck Art. 1 Die Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von Mitteln für 

die Finanzierung von zukünftigen baulichen Unterhaltsarbeiten im Be-
reich der Liegenschaften des Finanzvermögens. 

 
 
Äufnung der  
Spezialfinanzierung 

Art. 2 1  Auf Beschluss des Gemeinderates werden unter Beachtung der 
finanziellen Möglichkeiten jährlich 0 % bis 3 % vom aktuellen Gebäude-
versicherungswert aller Liegenschaften des Finanzvermögens in die 
Spezialfinanzierung eingelegt. 

  
 2  Die Spezialfinanzierung wird bis max. 10 % des aktuellen Gebäude-

versicherungswertes aller Liegenschaften des Finanzvermögens geäuf-
net. 

  
  
Entnahmen aus der 
Spezialfinanzierung 

Art. 3 Der Spezialfinanzierung können auf Beschluss des Gemeindera-
tes die Kosten für baulichen Unterhalt der Liegenschaften des Finanz-
vermögens entnommen werden (Sachgruppe 3430), soweit der Bestand 
dafür ausreicht. 

  
  
Verzinsung Art. 4 Der Bestand der Spezialfinanzierung wird nicht verzinst. 
  
  
Inkrafttreten Art. 5 Dieses Reglement tritt auf den 1. September 2020 in Kraft. 
 
 
Die Gemeindeversammlung vom 26. August 2020 nahm dieses Reglement an. 
 
 

Namens der Gemeindeversammlung 
Der Präsident Die Gemeindeschreiberin 
 
 
 
 
sig. Urs Zumstein sig. Naomi Appel 

Auflagezeugnis 
Die Gemeindeschreiberin hat dieses Reglement vom 27.07.2020 bis 26.08.2020 (dreissig Tage 
vor der beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt. Sie 
gab die Auflage im amtlichen Anzeiger Oberaargau Nr. 30 vom 23.07.2020 bekannt. Während 
der 30-tägigen Frist wurden keine Beschwerden eingereicht. 
 
Bettenhausen, 07.10.2020 Die Gemeindeschreiberin 

 
 
 
 sig. Naomi Appel 


